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B Verordnungen,
Verfügungen und Bekanntmachungen

der Bezirksregierung
180. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die

Wahrnehmung von Aufgaben nach dem
Heilpraktikergesetz im Regierungsbezirk Köln

Zwischen der StädteRegion Aachen, den Kreisen
Rhein-Erft-Kreis, Rheinisch-Bergischer-Kreis, Düren,
Euskirchen, Oberbergischer Kreis, Heinsberg und
Rhein-Sieg-Kreis sowie den kreisfreien Städten Bonn und
Leverkusen – nachfolgend Beteiligte genannt – und der
Stadt Köln wird gemäß den §§ 1 und 23 ff des Gesetzes
über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) vom 1. Ok-
tober 1979 (GV. NW. S. 621) in der zurzeit geltenden
Fassung folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung ge-
schlossen:

§ 1

(1) Die Stadt Köln übernimmt für die oben genannten
Beteiligten die Entscheidung über die Erteilung von Er-
laubnissen zur Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung
(einschließlich der Kenntnisüberprüfung und Erlaubnis-

erteilung bzw. -versagung) gemäß § 1 Absatz 1 des Ge-
setzes über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde
ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz) vom 17. Februar
1939 (Reichsgesetzblatt I S. 251) in Verbindung mit § 2
Absatz 1 der Ersten Durchführungsverordnung zum 
Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde
ohne Bestallung vom 18. Februar 1939 (Reichsgesetz-
blatt I S. 259) in der jeweils geltenden Fassung. Dazu
gehört auch das Rechtsbehelfsverfahren.

Das Recht und die Pflicht zur Erfüllung dieser Aufga-
ben gehen von den oben genannten Beteiligten auf die
Stadt Köln über (§ 23 Abs. 2 S. 1 GkG).

(2) Dies gilt auch für Entscheidungen über die Ertei-
lung von Erlaubnissen nach den o. a. Vorschriften, die
eingeschränkt werden auf den Bereich der Psychothera-
pie. 

(3) Dies gilt ausdrücklich nicht für Entscheidungen
über die Erteilung von Erlaubnissen nach den o. a. Vor-
schriften, die eingeschränkt werden auf den Bereich der
Physiotherapie oder eventuell neu hinzukommende 
Bereiche anderer medizinischer Gesundheitsfachberufe
(z. B.: Ergotherapie, Podologie etc.).

Hinweis
Dieser Ausgabe liegt das Jahresinhaltsverzeichnis 

des Regierungsamtsblattes 2014 bei.



(4) Sonstige Zuständigkeiten nach den vorgenannten
Vorschriften, insbesondere auch die Rücknahme der Er-
laubnis gemäß § 7 der Ersten Durchführungsverordnung
zum Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heil-
kunde ohne Bestallung vom 18. Februar 1939, bleiben
von dieser Vereinbarung unberührt.

§ 2

Die Stadt Köln verpflichtet sich, die für die ordnungs-
gemäße Aufgabenerfüllung notwendigen materiellen und
personellen Voraussetzungen zu gewährleisten.

§ 3

Sofern Anträge auf Erteilung der Heilpraktikererlaub-
nis bei den Kreisen und kreisfreien Städten eingereicht
werden, nehmen diese sie entgegen und leiten sie unge-
prüft an die Stadt Köln weiter.

§ 4

(1) Die Antrags- und Überprüfungsakten werden von
der Stadt Köln geführt. Sie werden auf Anforderung an
die nach § 3 Absatz 1 Nr. 2 VwVfG zuständige Behörde
bis zum Abschluss des dortigen Verfahrens abgegeben.

(2) Die nach § 3 Absatz 1 Nr. 2 VwVfG zuständige
Behörde sowie die Behörde, in der der Antragsteller sei-
nen gewöhnlichen Wohnsitz hat, erhalten nach Überprü-
fung und Abschluss des Verwaltungsverfahrens eine
Durchschrift des ergangenen Bescheides.

§ 5

Die im Rahmen der Aufgabenerledigung anfallenden
Gebühren für die Kenntnisüberprüfungen sowie die Er-
laubniserteilungen bzw. -versagungen stehen der Stadt
Köln als Ausgleich für die entstehenden Verwaltungs-
kosten in voller Höhe zu.

§ 6

(1) Die obengenannten Beteiligten verpflichten sich,
die auf Seiten der Stadt Köln durch die vorgenannte Auf-
gabenwahrnehmung entstehenden nicht durch Gebühren
abgedeckten Kosten in Form einer pauschalierten Ent-
schädigungsregelung (§ 23 Abs. 4 GkG) zu übernehmen.
Die jährliche Pauschale berechnet sich wie folgt nach der
jeweils letzten vom Landesbetrieb Information und Tech-
nik Nordrhein-Westfalen (it.nrw) veröffentlichten Ein-
wohnerzahl der Beteiligten:
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Stadt/Kreis Einwohner Umlage pro Jahr = 
Stand 30. Juni 2012 1462,06 Euro je 100 000 Ew

Bonn 308 242 4 506,70 Euro
Rhein-Sieg Kreis 579 955 8 479,32 Euro
Rhein-Erft Kreis 453 710 6 633,53 Euro
Rheinisch-Bergischer Kreis 277 826 4 062,00 Euro
Kreis Heinsberg 248 148 3 628,08 Euro
StädteRegion Aachen 540 660 7 904,80 Euro
Oberbergischer Kreis 271 838 3 974,45 Euro
Leverkusen 159 478 2 331,67 Euro
Kreis Düren 258 319 3 776,79 Euro
Kreis Euskirchen 187 811 2 745,92 Euro

Insgesamt 3 285 987 48 043,26 Euro
nur informell
Köln 1 018 223 14 887,08 Euro

Die Überweisung der Pauschale wird jeweils zum 1. Juli eines Jahres fällig.

(2) Sollte in dem abgelaufenen Berechnungszeitraum
(1. Juli eines Jahres bis 30. Juni eines Jahres) ein Defizit
entstanden sein, so ist die Stadt Köln berechtigt, von den
Beteiligten eine Erstattung entsprechend des Verteilungs-
schlüssels zu fordern. Ebenso verpflichtet sich die Stadt
Köln, einen Überschuss entsprechend zu erstatten. Die
Stadt Köln ist verpflichtet, auf Verlangen eines Beteiligten
diesem die Kostenberechnung darzulegen.

(3) Die Stadt Köln überprüft jährlich, ob die durch die
o. a. Aufgabenwahrnehmung entstehenden Kosten durch
die von den Beteiligten gezahlten Pauschalen gedeckt
sind. Ergibt sich dabei eine Kostenüber- oder unter-
deckung, so ist die Stadt Köln im Falle einer Kosten-
überdeckung verpflichtet und im Falle einer Kostenun-
terdeckung berechtigt, im darauf folgenden Jahr ab 1. Juli
die Pauschale entsprechend anzupassen, so dass eine

Kostendeckung erreicht wird. Die Stadt Köln ist ver-
pflichtet, auf Verlangen eines Beteiligten diesem die
Kostenberechnung darzulegen.

§ 7

Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird, begin-
nend mit dem 1. Januar 2015, auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen. Sie kann von jedem Beteiligten sowie von der
Stadt Köln mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende
eines Kalenderjahres schriftlich gekündigt werden, erst-
mals nach zwei Jahren. 

§ 8

Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung tritt am Tage
nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Regie-
rungsbezirk Köln in Kraft.



Köln, den 17. Dezember 2014 Aachen, den 10. Juli 2014

gez. R o t e r s gez. E t s c h e n b e r g
Oberbürgermeister Städteregionsrat

gez. R e k e r gez. J a n s e n
Dezernentin Dezernent

Köln, den 17. Dezember 2014 Bergheim, den 9. April 2014

gez. R o t e r s gez. Michael K r e u z b e r g
Oberbürgermeister Landrat

gez. R e k e r gez. Anton-Josef C r e m e r
Dezernentin Dezernent

Köln, den 17. Dezember 2014 Bergisch Gladbach, den 12. Mai 2014

gez. R o t e r s gez. Dr. Hermann-Josef Te b r o k e
Oberbürgermeister Landrat

gez. R e k e r gez. Markus F i s c h e r
Dezernentin Dezernent

Köln, den 17. Dezember 2014 Düren, den 5. November 2014

gez. R o t e r s gez. Wolfgang S p e l t h a h n
Oberbürgermeister Landrat

gez. R e k e r gez. Dirk H ü r t g e n
Dezernentin Dezernent

Köln, den 17. Dezember 2014 Euskirchen, den 17. April 2014

gez. R o t e r s gez. P o t h
Oberbürgermeister Allgemeiner Vertreter

gez. R e k e r gez. L i n d e n
Dezernentin stellvertretender Geschäftsbereichleiter III

Köln, den 17. Dezember 2014 Gummersbach, den 5. Mai 2014

gez. R o t e r s gez. Hagen J o b i
Oberbürgermeister Landrat

gez. R e k e r gez. Dr. Jorg N ü r m b e r g e r
Dezernentin Gesundheits- und Sozialdezernent

Köln, den 17. Dezember 2014 Heinsberg, den 15. Oktober 2014

gez. R o t e r s gez. P u s c h
Oberbürgermeister Landrat

gez. R e k e r gez. M a c h a t
Dezernentin allg. Vertreterin des Landrats

Köln, den 17. Dezember 2014 Siegburg, den 21. November 2014

gez. R o t e r s gez. Sebastian S c h u s t e r
Oberbürgermeister Landrat

gez. R e k e r gez. i.A. A l l r o g g e n
Dezernentin Dezernent für Soziales und Gesundheit

Köln, den 17. Dezember 2014 Bonn, den 3. Juli 2014

gez. R o t e r s gez. N i m p t s c h
Oberbürgermeister Oberbürgermeister

gez. R e k e r gez. W a g n e r
Dezernentin Dezernent

Köln, den 17. Dezember 2014 Leverkusen, den 21. Mai 2014

gez. R o t e r s gez. B u c h h o r n
Oberbürgermeister Oberbürgermeister

gez. R e k e r gez. M ä r t e n s
Dezernentin Dezernent
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Genehmigung

Zwischen der Städteregion Aachen, dem Rhein-Erft-
Kreis, dem Rheinisch-Bergischen Kreis, den Kreisen
Düren und Euskirchen, dem Oberbergischen Kreis, dem
Kreis Heinsberg und dem Rhein-Sieg-Kreis sowie den
kreisfreien Städten Bonn und Leverkusen und der Stadt
Köln ist gemäß den Vorschriften der §§ 1 und 23 ff des
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG
NRW) in der zurzeit geltenden Fassung (SGV NRW 202)
die vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung über
die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Heilprak-
tikergesetz im Regierungsbezirk Köln abgeschlossen
worden.

Diese Vereinbarung wird hiermit gemäß § 24 Abs. 2
GkG NRW i. V. m. § 29 GkG NRW aufsichtsbehördlich
genehmigt sowie gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 GkG NRW be-
kannt gemacht.

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wird, abwei-
chend von § 8 des Vereinbarungstextes, gemäß § 24 
Abs. 4 GkG NRW am Tage nach ihrer Bekanntmachung
in diesem Veröffentlichungsblatt wirksam.

Sie ersetzt die bisherige Vereinbarung aus dem Jahre
2011 (von mir genehmigt am 24. Februar 2011 und be-
kannt gemacht im Amtsblatt für den Regierungsbezirk
Köln vom 5. März 2012), deren Aufhebung – nach bereits
erfolgter Kündigung durch die Stadt Köln zum 31. De-
zember 2014 – zum gleichen Zeitpunkt wirksam wird.

Köln, den 17. April 2015

Bezirksregierung Köln
Az.: 31.1.1.6.3-152 C

Im Auftrag
gez. B a l l a s t

ABl. Reg. K 2015, S. 157

181. Genehmigungsverfahren gemäß BImSchG
für die Firma DLR, Linder Höhe, Köln

Bezirksregierung Köln
53.8851.9.3.2.30-§4-57/14-Ba

Auf der Grundlage des § 3a Satz 2 des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung vom 12. Februar 1990 in
der zurzeit gültigen Fassung vom 27. Juli 2001 (BGBL. I
S. 1950/FNA-Nr. 2129-20) wird hiermit folgendes be-
kannt gegeben:

In dem Genehmigungsverfahren gem. § 4 BImSchG
der Firma DLR, Linder Höhe, 51147 Köln bzgl. der Er-
richtung und Betrieb einer Anlage zur Lagerung von 135
Tonnen brandfördernder und giftiger Stoffe, auf dem
Werksgelände in 51147 Köln, Gemarkung Lind, Flur 3,
Flurstück 222, 223, wurde bei der Prüfung nach § 1 
Abs. 3 der 9. BImSchV festgestellt, dass die v. g. Errich-
tungsmaßnahme der Anlage keine erheblichen nachtei-
ligen Auswirkungen auf die in § 1 a der 9. BImSchV
genannten Schutzgüter haben kann.

Die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung ist somit entbehrlich.

Köln, den 27. April 2015

Im Auftrag
gez. B a u l i g

ABl. Reg. K 2015, S. 160

182. Notwendigkeit einer
Umweltverträglichkeitsprüfung nach § 3c des

UVPG. Kläranlage Würselen-Euchen.

Bezirksregierung Köln
54.2-3.1-43.0-(1.9)-2-A-342-Ner (zu 2 UVP Ri)

Köln, den 16. April 2015

Der Wasserverband Eifel-Rur, Eisenbahnstraße 5 in
52353 Düren hat gemäß § 58 Absatz 2 des Landeswasser-
gesetzes (LWG) beantragt, die wasserrechtliche Geneh-
migung zur Erweiterung und Ertüchtigung der Klär-
anlage Würselen-Euchen, Verfahrensumstellung von
aerober auf anaerobe Stabilisierung (Errichtung Vor-
klärung, Voreindicker, maschinelle Überschussschlamm-
eindickung, Faulbehälter, Gasspeicher, Blockheizkraft-
werk inkl. Peripherie) sowie Ersatz der Rechenanlage,
Ertüchtigung Sandfang, Ersatz Sandaufbereitung, Er-
satz/Ertüchtigung Nachklärbeckenausrüstung, Ersatz
Rücklaufschlammpumpen und Ersatz Fällmittelstation,
erteilt zu bekommen.

In Anlage 1 des o. a. Gesetzes ist das genannte Vorha-
ben unter Nr. 13.1.2 Abwasserbehandlungsanlagen (orga-
nisch belastetes Abwasser von 600 kg/d bis weniger als
9 000 kg/d biochemischen Sauerstoffbedarfs in fünf Ta-
gen) ausgewiesen. Gemäß § 3c UVPG ist in einer allge-
meinen Vorprüfung zu prüfen, ob das Vorhaben einer
Umweltverträglichkeitsprüfung gem. den Vorgaben die-
ses Gesetzes unterzogen werden muss.

Nach Prüfung der Antragsunterlagen und unter Be-
achtung der genannten Kriterien der Anlage 2 des UVPG
wurde entschieden, dass die Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung entbehrlich ist, da die Maß-
nahmen zu einem verbesserten Kläranlagenbetrieb führen
und somit auch der Verbesserung der Gewässersituation
des Gewässers „Euchener Bach“ dient und erhebliche
nachteilige Auswirkungen auf UVP-relevante Schutz-
güter nicht zu erwarten sind.

Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3a UVPG be-
kannt gemacht.

Im Auftrag
gez.: N e r l i c h

ABl. Reg. K 2015, S. 160

– 160 –



C Rechtsvorschriften und
Bekanntmachungen anderer Behörden

und Dienststellen
183. Tagesordnung für die

27. Verbandsversammlung des Zweckverbandes
Deutsch-Niederländischer Naturpark

Maas-Schwalm-Nette am
Mittwoch, den 29. April 2015 von 09.30 – 11.00 Uhr

in Nettetal (Sassenfeld 200)

27.1 Eröffnung 

27.2 Niederschrift der 26. Sitzung vom 26. November
2014

27.3 Mitteilungen

27.3.1 Liste der Mitglieder der Verbands-
versammlung

27.3.2 Übersicht der ein- und ausgegangenen 
Schriftstücke

27.3.3 Mündliche Mitteilungen

27.4 Jahresbericht 2014

27.5 Jahresrechnung 2014

27.6 Entlastung des Verbandsvorstands

27.7 Arbeitsplan und Haushalt 2016

27.8 Anpassung der Satzung des Zweckverbands 
Naturpark MSN

27.9 Sachstand Projektakquise

Sonstiges

Roermond, 14. April 2015

gez. Drs. Leo R e y r i n k
Geschäftsführer Naturpark Maas-Schwalm-Nette

ABl. Reg. K 2015, S. 161

184. Bekanntmachung des
Jahresabschlusses 2013 einschließlich

Entlastung des Verwaltungsrates und des
Verbandsvorstehers des Zweckverbandes

kdvz Rhein-Erft-Rur

1. Die Verbandsversammlung der kdvz Rhein-Erft-Rur
hat in ihrer Sitzung am 12. Dezember 2014 folgenden
Beschluss gefasst:

Die Verbandsversammlung stellt gemäß § 26 (3)
EigVO den Jahresabschluss und den Lagebericht zum
31. Dezember 2013 fest und erteilt dem Verwaltungs-
rat und dem Verbandsvorsteher vorbehaltlos Ent-
lastung für das Wirtschaftsjahr 2013.

2. Der Beschluss der Verbandsversammlung wird hier-
mit gemäß § 18 (3) des Gesetzes über kommunale
Gemeinschaftsarbeit in Verbindung mit § 26 (4) der
Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW öffent-
lich bekannt gemacht.

3. Bilanz des Zweckverbandes Kommunale Datenverar-
beitungszentrale Rhein-Erft-Rur zum 31. Dezember
2013:

– 161 –



– 162 –



4. Abschließender Vermerk der GPA NRW:

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetz-
licher Abschlussprüfer des Betriebes Kommunale
Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur. Zur
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31. Dezember 2013 hat sie sich der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Konlus Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft mbH, Bergisch Gladbach, bedient.

Diese hat mit Datum vom 19. September 2014 den
nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang
– unter Einbeziehung der Buchführung und den
Lagebericht der kdvz Kommunale Datenverarbei-
tungszentrale Rhein-Erft-Rur, für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. Die
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss
und Lagebericht nach den deutschen, handelsrecht-
lichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmun-
gen der Satzung liegen in der Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss
unter Einbeziehung der Buchführung und über den
Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vor-
genommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße,
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung und durch den Lagebericht
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse der Ge-
schäftstätigkeit und über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-
systems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht über-
wiegend auf der Basis der Stichproben beurteilt. Die
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wür-
digung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage
für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahres-
abschluss den gesetzlichen Vorschriften und ergän-
zenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im
Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft und stellt die Chancen und Risiken der künfti-
gen Entwicklung zutreffend dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Konlus Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft mbH ausgewertet und eine Analyse
anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt
dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß 
§ 3 der Verordnung über die Durchführung der
Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prü-
fungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus
Sicht der GPA NRW nicht erforderlich.

Herne, den 18. Februar 2015

GPA NRW

Im Auftrag
gez. Wilma W i e g a n d

Der Jahresabschluss 2013 kann bis zur Feststellung 
des folgenden Jahresabschlusses in den Geschäftsräumen
des Zweckverbandes kdvz Rhein-Erft-Rur, Bonnstraße
16–18, 50226 Frechen, eingesehen werden.

Frechen, den 10. April 2015

Zweckverband Kommunale Datenverarbeitungszentrale
Rhein-Erft-Rur
gez. B ü t t n e r

Vorsitzender der Verbandsversammlung

ABl. Reg. K 2015, S. 161

185. Verordnung über die Bildung des
Schuleinzugsbereiches für die „Schule in der

Geisbach–Förderschule mit dem Schwerpunkt 
Lernen“ der Stadt Hennef (Sieg) vom 23. März 2015

Aufgrund des § 84 Abs. 1 Schulgesetz NRW (SchulG)
in Verbindung mit §§ 7 und 41 Abs. 1, Satz 2, Buch-
stabe f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der jeweils gültigen Fassung 
hat der Rat der Stadt Hennef (Sieg) in seiner Sitzung am
23. März 2015 folgende Rechtsverordnung beschlossen.

§ 1

Der Schuleinzugsbereich für die Schule in der Geisbach
umfasst das Stadtgebiet Hennef und das in den jeweiligen
Hauptsatzungen festgelegte Gebiet der Gemeinden
Eitorf, Neunkirchen-Seelscheid, Much, Ruppichteroth
und Windeck.

§ 2

Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln in
Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Verordnung über die
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Bildung des Schuleinzugsbereiches für die Schule für
Lernbehinderte der Stadt Hennef (Sieg) vom 6. Dezem-
ber 1993 außer Kraft.

Hennef, den 23. März 2015

gez. Klaus P i p k e
Bürgermeister

ABl. Reg. K 2015, S. 163

186. Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern
h i e r : Sparkasse Aachen

Gemäß AVV zum Sparkassengesetz NRW werden
hiermit die Sparkassenbücher der Sparkasse Aachen zu
folgenden Konten für kraftlos erklärt: Kontonummer:
3072284981.

Aachen, den 15. April 2015

Sparkasse Aachen
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2015, S. 164

E Sonstige Mitteilungen
187. Liquidation

h i e r : Verein zur Förderung Lernbehinderter an
der Schule Kolkrabenweg e. V.

Der Verein „Verein zur Förderung Lernbehinderter an
der Schule Kolkrabenweg e. V.“ mit dem Sitz in Köln,
Amtsgericht Köln (VR 8979), ist aufgelöst und befindet
sich in der Liquidation. Etwaige Gläubiger des Vereins
werden aufgefordert, sich bei den Liquidatorinnen zu
melden. Frau Bettina Mrosek-Monheim, Frau Monika
Hirner-Becker, Kolkrabenschule Köln, Förderschule
Lernen, Kolkrabenweg 8–10, 50829 Köln.

Die Liquidatorinnen

ABl. Reg. K 2015, S. 164

188. Liquidation
h i e r : Selbsthilfe-Siedler-Gemeinschaft „Freizeit“

Der Verein Selbsthilfe-Siedler-Gemeinschaft „Frei-
zeit“ (SSG-Freizeit) e. V. VR 4227, AG Köln ist aufgelöst.
Etwaige Gläubiger des Vereins werden gebeten sich beim
Verein zu melden.

Ursula Hagedorn, Marienstraße 20, 50767 Köln.

Die Liquidatorin

ABl. Reg. K 2015, S. 164

– 164 –
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